
Partner für das  PLUS  an Sicherheit

Die Haftung beim Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Führerschein liegt sowohl beim Kraftfahrer als auch 
beim Fahrzeughalter. Damit ergibt sich für den Fahrzeughalter die Verpflichtung, sicherzustellen, dass 
der Kraftfahrer einen Führerschein bzw. eine Fahrerlaubnis für das überlassene Fahrzeug besitzt. Nach 
einem Urteil des BGH (BGH VRS 34, 354) muss mindestens eine halbjährliche Überprüfung stattfinden.

Legt ein Fahrer trotz mehrmaliger Aufforderung seinen Führerschein nicht zur Kontrolle vor, muss der 
Halter – in der Regel das Unternehmen vertreten durch die Geschäftsleitung oder den 
Fuhrparkverantwortlichen – unmittelbar reagieren. Dies hat den Entzug des Dienstwagens und / oder 
arbeitsrechtliche / disziplinarrechtliche Folgen.

Maßgebliche rechtliche Bestimmungen (Auszüge)

§2 StVG  Fahrerlaubnis und Führerschein

(1) Wer auf öffentlichen Straßen ein Kraftfahrzeug führt, bedarf
der Erlaubnis (Fahrerlaubnis) der zuständigen Behörde 
(Fahrerlaubnisbehörde). Die Fahrerlaubnis wird in bestimmten 
Klassen erteilt. Sie ist durch eine amtliche Bescheinigung 
(Führerschein) nachzuweisen. […]

§21 StVG  Fahren ohne Fahrerlaubnis

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer
1. ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er die dazu erforderliche 
Fahrerlaubnis nicht hat oder ihm das Führen des Fahrzeugs 
nach § 44 des Strafgesetzbuchs oder nach § 25 dieses 
Gesetzes verboten ist, oder
2. als Halter eines Kraftfahrzeugs anordnet oder zulässt, dass 
jemand das Fahrzeug führt, der die dazu erforderliche 
Fahrerlaubnis nicht hat oder dem das Führen des Fahrzeugs 
nach § 44 des Strafgesetzbuchs oder nach § 25 dieses 
Gesetzes verboten ist. […]
(3) In den Fällen des Absatzes 1 kann das Kraftfahrzeug, auf 
das sich die Tat bezieht, eingezogen werden, wenn der Täter
1. das Fahrzeug geführt hat, obwohl ihm die Fahrerlaubnis 
entzogen oder das Führen des Fahrzeugs nach § 44 des 
Strafgesetzbuchs oder nach § 25 dieses Gesetzes verboten 
war oder obwohl eine Sperre nach § 69a Abs. 1 Satz 3 des 
Strafgesetzbuchs gegen ihn angeordnet war,
2. als Halter des Fahrzeugs angeordnet oder zugelassen hat, 
dass jemand das Fahrzeug führte, dem die Fahrerlaubnis 
entzogen oder das Führen des Fahrzeugs nach § 44 des 
Strafgesetzbuchs oder nach § 25 dieses Gesetzes verboten 
war oder gegen den eine Sperre nach § 69a Abs. 1 Satz 3 des 
Strafgesetzbuchs angeordnet war […]

§11 StVZO  Verantwortung für den Betrieb der Fahrzeuge

(2) Der Halter darf die Inbetriebnahme nicht anordnen oder 
zulassen, wenn ihm bekannt ist oder bekannt sein muss, dass 
der Führer nicht zur selbstständigen Leitung geeignet oder das
Fahrzeug […] nicht vorschriftsmäßig ist oder dass die 
Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die 
Besetzung leidet.

§23 StVO  Sonstige Pflichten von Fahrzeugführenden

(1) Wer ein Fahrzeug führt, ist dafür verantwortlich, dass seine 
Sicht und das Gehör nicht […] beeinträchtigt werden. Wer ein 
Fahrzeug führt, hat zudem dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug
[…] sowie die Ladung und die Besetzung vorschriftsmäßig sind
und dass die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die 
Ladung oder die Besetzung nicht leidet. Ferner ist dafür zu 
sorgen, dass die vorgeschriebenen Kennzeichen stets gut 
lesbar sind. Vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen 
müssen an Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern sowie an 
Fahrrädern auch am Tage vorhanden und betriebsbereit sein 
[…].

(1a) Wer ein Fahrzeug führt, darf ein elektronisches Gerät, das
der Kommunikation, Information oder Organisation dient oder 
zu dienen bestimmt ist, nur benutzen, wenn
1.  hierfür das Gerät weder aufgenommen noch gehalten wird 
und
2. entweder
a) nur eine Sprachsteuerung und Vorlesefunktion genutzt wird 
oder
b) zur Bedienung und Nutzung des Gerätes nur eine kurze, 
den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen 
angepasste Blickzuwendung zum Gerät bei gleichzeitig 
entsprechender Blickabwendung vom Verkehrsgeschehen 
erfolgt oder erforderlich ist.
(1b) Absatz 1a Satz 1 bis 3 gilt nicht für
1. ein stehendes Fahrzeug, im Falle eines Kraftfahrzeuges 
vorbehaltlich der Nummer 3 nur, wenn der Motor vollständig 
ausgeschaltet ist, […]
(1c) Wer ein Fahrzeug führt, darf ein technisches Gerät nicht 
betreiben oder betriebsbereit mitführen, das dafür bestimmt ist,
Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu 
stören. Das gilt insbesondere für Geräte zur Störung oder 
Anzeige von Geschwindigkeitsmessungen (Radarwarn- oder 
Laserstörgeräte).
(2) Wer ein Fahrzeug führt, muss das Fahrzeug, den Zug [...] 
auf dem kürzesten Weg aus dem Verkehr ziehen, falls 
unterwegs auftretende Mängel, welche die Verkehrssicherheit 
wesentlich beeinträchtigen, nicht alsbald beseitigt werden; [...].
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Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen spezi-
ellen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen. Eine Haftung des Herausgebers ist ausgeschlossen.

www.Arbeitsschutz-im-Ehrenamt.de Udo Burkhard ♦ Eythstraße 22 ♦ 77761 Schiltach
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